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Verordnung 
 

der Landesregierung über die Einleitung eines Umlegungsverfahrens im Bereich „Zollgasse II“ in der 
Gemeinde Nüziders 

 

Auf Grund des § 42 Abs. 4 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.Nr. 39/1996, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

Hinsichtlich der nachstehenden, in GB 90014 Nüziders gelegenen Grundstücke wird das Umlegungsverfahren eingeleitet: 

 

In EZ 282: GST-NRN 1160, 1161; Wolfgang Frick 1/2 

Günther Großlercher 1/2 

In EZ 596: GST-NRN 1156/1 (Teilfläche lt. Plan*), Edith Brunner geb. Burtscher 1/2 

1156/2, Erna Netzer geb. Burtscher 1/3 

1157/1 (Teilfläche lt. Plan*), Petra Bromfield 1/6 

1157/2,  Bruno Müller 1/6 

1158; 

In EZ 832: GST-NRN .471, 1082/3; Renate Häusle 1/1 

In EZ 841: GST-NR 1159; Anita Hildegard Müller-Lubkowitz geb. Haller 1/1 

In EZ 2132: GST-NR 1082/2; Daniela Langebner-Bischof 1/1 

 

§ 2 

 

Bis zum Eintritt der Rechtskraft des Umlegungsbescheides dürfen im Umlegungsgebiet – unbeschadet der nach anderen 
landesrechtlichen Vorschriften erforderlichen Bewilligungen – nur mit Genehmigung der Landesregierung durchgeführt 
werden: 

a) Teilungen von Grundstücken, 

b) Einräumung von Bau- und Wegerechten, 

c) Bauführungen, es sei denn, dass eine Baubewilligung vorliegt, die vor Erlassung dieser Verordnung rechtskräftig 
geworden ist, 

d) Veränderungen an Grundstücken, die deren bauliche Nutzbarkeit wesentlich beeinträchtigen. 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung im Amtsblatt für das Land Vorarlberg in Kraft. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

Der Landesstatthalter 

Mag. Karlheinz Rüdisser 

 
* Der Plan der Raumplanung DI Georg Rauch vom Juni 2017, Maßstab 1:1.000, liegt während der Amtsstunden im Amt der Vorarlberger  

Landesregierung sowie in der Gemeinde Nüziders zur allgemeinen Einsicht auf. 
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Gesetzesbegutachtung durch die Landesbürger und Landesbürgerinnen  
 

Die Landesregierung hat über den Entwurf eines Bildungsreform-Anpassungsgesetzes 2018 – Sammelgesetz das 
Begutachtungsverfahren eröffnet.  

 

Jeder Landesbürger und jede Landesbürgerin kann bis zum Ende der Begutachtungsfrist zum Gesetzesentwurf 
Änderungsvorschläge abgeben (Art. 34 Abs. 2 der Landesverfassung).  

 

Der Gesetzesentwurf liegt zu diesem Zweck beim Amt der Landesregierung, bei den vier Bezirkshauptmannschaften und bei 
allen Gemeindeämtern zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Die Begutachtungsfrist endet am 23. April 2018. Der 
Gesetzesentwurf ist auch unter der Internetadresse www.vorarlberg.at abrufbar.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

Verlautbarung 
 

Gemäß § 17 Abs. 5 Ziviltechnikergesetz 1993 wird verlautbart, dass die Herrn DI Rigobert Diem verliehene Befugnis eines 
Zivilingenieurs für Bauwesen mit dem Kanzleisitz in Dornbirn durch Verzicht auf die Befugnis mit Wirksamkeit vom 
30. Jänner 2018 erloschen ist.  

 

Für den Landeshauptmann  

im Auftrag  

Dr. Walter Sandholzer 
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